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Dudelhuhn

Das Weihnachtsgeld KANN zurückgefordert werden, muss aber nicht. Wenn Du entweder eine
Vertretungsstelle oder dann eine feste Stelle haben solltest, kannst Du es behalten. So war es
bei mir. Ich hatte eine Vertretungsstelle und war somit immer noch beim Land beschäftigt.

Gruß
Bolzbold
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